
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/1/28 96/01/0640
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1998

Index

24/01 Strafgesetzbuch

41/01 Sicherheitsrecht

Norm

StGB §3;

WaffGG 1969 §2;

WaffGG 1969 §7;

WaffGG 1969 §8 Abs1;

Rechtssatz

Eine Notwehrsituation die zum Schußwa8engebrauch berechtigt, besteht auf Seiten einer Person, auf die ein

Fahrzeuglenker zufährt, nicht, wenn sie sich durch einen Sprung zur Seite retten kann.
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